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Satzung des  

Freundeskreis des Privatgymnasium Schwetzingen e.V. 
Gemäß Mitgliederversammlung vom 21.10.2015 geänderte Fassung 

 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen „Freundeskreis des Privatgymnasium Schwetzingen“. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt sodann den Zusatz 
„e.V.“ 

(2) Sitz des Vereins ist Schwetzingen 

(3) Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Schwetzingen eingetragen  

(4) Geschäftsjahr ist das Schuljahr (1. August) 

 
 
§ 2 Vereinszweck  
 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung an dem 
Privatgymnasium Schwetzingen. 

(1) Der Zweck wird verwirklicht durch die Förderung der Lehrtätigkeit und des 
Schullebens, insbesondere durch die Unterstützung von schulischen Einrichtungen 
und Veranstaltungen. 

(2) Die Verbundenheit ehemaliger Schüler und Schülerinnen soll erhalten und 
gefördert werden. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Vereinnahmung von Spenden und 
Beiträgen sowie durch Erlöse von Veranstaltungen. 

 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein ist konfessionell, parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 

Die Mitglieder des Vereins in Ihrer Eigenschaft als Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die 
Vereinsämter sind Ehrenämter. 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
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§ 4 Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des 
privaten und öffentlichen Rechts werden. Minderjährige bedürfen der Zustimmung 
ihres gesetzlichen Vertreters. 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(4) Der Austritt eines Mitglieds ist zum 1. August  möglich. Er erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat.  

(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins verstoßen hat oder 
trotz Mahnung mit dem Beitrag für zwei Jahresbeiträge im Rückstand bleibt, so 
kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 

Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 
Stellungnahme gegeben werden.  

Gegen den Ausschließungsbeschluss  kann innerhalb einer Frist von einem Monat 

nach Mitteilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen 
werden, die abschließend entscheidet. 

 
 
§ 5 Mitgliedsbeitrag 
 
Die Mittel für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins werden aufgebracht durch: 
 
(1) Mitgliedsbeiträge, deren Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung 

beschließt. Durch die Gründungsmitglieder werden bis auf weiteres € 25.-- pro 
Schuljahr zahlbar bis zum 1.10. eines jeden Jahres festgesetzt. Der Beitrag für 
juristische Personen wird auf € 40.-- festgesetzt. 

(2) Geld- oder Sachspenden 

(3) Erlöse aus Veranstaltungen 

 
 
§ 6 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind: 

 der Vorstand 
 die Mitgliederversammlung 
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§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

1. Vorsitzende/r 
2. stellvertretende/r Vorsitzende/r 
3. Schatzmeister/in 
4. Schriftführer/in 
5. Beisitzern (optional) 

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Vorstand im Sinne 
des § 26 BGB sind Vorsitzende/r und Stellvertreter/in, diese haben 
Alleinvertretungsbefugnis. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils 
amtierenden Vorstandsmitglieder blieben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im 
Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. 

(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der 
Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist 
berechtigt, an den Sitzungen des Vorstands mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(5) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch einen Vorsitzenden schriftlich, auch per E-Mail, 
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens einer Woche. 
Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der 
Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Alle Vorstands-
mitglieder haben Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet der  
1. Vorsitzende. 

 
§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.  

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von mindesten 10% der 
Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich, auch per E-Mail, 
durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei  
Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das 
Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 
bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. 

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß 
dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Sie bestellt 
mindestens einen Rechnungsprüfer, der weder dem Vorstand noch einem vom 
Vorstand berufenen Gremium angehört und auch nicht Angestellter des Vereins 
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sein darf, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über 
das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

(5) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 

a) Wahl des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes 
c) Entgegennahme des Kassenberichtes 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Entlastung des Kassenprüfers  
f) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 
g) Satzungsänderungen 
h) Auflösung des Vereins. 

 

(6) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 
anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. 
Jedes Mitglied hat 1 Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.  

(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 
 
§ 10 Beurkundung von Beschlüssen  

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. 
 
 
§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4 – Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden  Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann 
nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung des Vereins / Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das 
verbleibende Vermögen ausschließlich der in § 2 der Satzung genannten 
steuerbegünstigten Einrichtung zu überweisen. Besteht diese Einrichtung nicht 
mehr, muss der Verein das Vermögen an andere steuerbegünstigte Einrichtungen 
oder Körperschaften  des öffentlichen Rechts zur Verwirklichung 
steuerbegünstigter Zwecke überweisen. 

 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
____________________________ _____________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 

 


